
Zeitschrift: Landtechnik Schweiz

Herausgeber: Landtechnik Schweiz

Band: 69 (2007)

Heft: 4

Artikel: Überbetrieblicher Maschineneinsatz in der Landwirtschaft : welche
Formen bieten sich an?

Autor: Möhring, Anke / Ammann, Helmut / Boéchat, Sylvain

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-1080563

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 04.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-1080563
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


ART-Berichte
Früher: FAT-Berichte

Nr. 666 2006

Überbetrieblicher Maschineneinsatz
in der Landwirtschaft*
Welche Formen bieten sich an?

Anke Möhring und Helmut Ammann, Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon ART, Tänikon, CH-8356 Ettenhausen,
E-Mail: anke.moehring@art.admin.ch,
Sylvain Boéchat, AGRIDEA, CH-1000 Lausanne 6, E-Mail: sylvain.boechat@agridea.ch

Der überbetriebliche Maschineneinsatz
gewinnt als Teil des Kostenmanagements

in der Landwirtschaft immer
mehr an Bedeutung. Doch es gibt
nicht die Ideallösung. Dieser Bericht

gibt einen Überblick über die verschiedenen

Formen des überbetrieblichen
Maschineneinsatzes, die sowohl in der
Schweiz als auch in den Nachbarländern

Frankreich, Deutschland und
Österreich unterschiedliche Bedeutung
haben. Zudem liefert er Anhaltspunkte
zu den Einflussgrössen, die (neben
Neuwert, Nutzungsdauer und Auslastung)
in die Entscheidung über Eigen- oder
Fremdmechanisierung mit einfliessen
sollten. Zu beachten sind hier vor allem
rechtliche Besonderheiten, aber auch

betriebsindividuelle Gegebenheiten.

Problemstellung

Die Entwicklung zu mehr
überbetrieblicher Arbeitserledigung, die in

der Schweiz sowie in den Nachbarländern

schon vor einigen Jahrzehnten

eingesetzt hat, ist zurzeit wieder
verstärkt zu beobachten. Im Umfeld
eines zunehmenden und anhaltenden
Kostendrucks suchen viele Landwirte
nach neuen Lösungen.
Der hohe Kapitalbedarf von immer

leistungsfähigerer, moderner Technik

drängt die Landwirte zu einer verbesserten

Auslastung ihrer Maschinen.

Dort, wo dies über einen Flächenzuwachs

auf dem eigenen Betrieb nicht
möglich ist, kann die Zusammenarbeit
mit Berufskollegen zum Ziel führen.

r gekürzte Fassung

Abb. 1: Immer mehr Landwirte entscheiden sich für eine gemeinsame Maschinennutzung.
Sie sparen dadurch Kosten und Arbeitszeit.

Abkürzungen
ZGB Zivilgesetzbuch
OR Obligationenrecht
MR Maschinenring

Stellenwert der
überbetrieblichen Maschinennutzung

in der Schweiz

Eine Umfrage der UFA-Revue im Jahr 2005

bestätigt, dass bereits 80% der Bauern

anfallende Arbeiten «an Dritte» vergeben
oder betriebsfremde Maschinen im eigenen

Betrieb einsetzen. Das Bundesamt für
Statistik kam im Rahmen der Zusatzerhebung

zur Betriebszählung 2003 zu einem
ähnlichen Ergebnis (BFS 2004). Wie Abbildung

2 zeigt, gibt es jedoch Unterschiede
bei einzelnen Maschinen in Abhängigkeit
von der Betriebsgrösse und damit der

Auslastungsmöglichkeit. Tendenziell werden

bislang eher Ernte- und grössere
Bodenbearbeitungsmaschinen von Dritten genutzt.
Es gibt aber auch sensible Bereiche wie die

Zug- oder Futtererntemaschinen, die noch

fast ausschliesslich zum betriebseigenen
Maschinenpark gehören. Grössere
Betriebe mit höherem Auslastungspotenzial
für eigene Maschinen setzen anteilmässig
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weniger Maschinen von Dritten ein als

Betriebe mit kleinerer Fläche.

Die Auswertung von Buchhaltungsdaten
der Zentralen Auswertung zeigt, dass der

Anteil der Maschinenkosten an den gesamten

Produktionskosten in der Schweiz im

Jahr 2004 zwischen 15,5% bei den Talbe-

trieben und 15,5% bei den Betrieben der

Bergregion lag (ART 2005). Abbildung 3

zeigt eine Aufschlüsselung der einzelnen

Positionen der Produktionskosten für
Betriebe in der Talregion im Jahr 2004.
Demnach sind die Maschinenkosten nach

den Kosten der Arbeit (Lohnanspruch) die

zweitgrösste Komponente. Die

Buchhaltungsergebnisse zeigen, dass innerhalb der

Maschinenkosten die Abschreibungen den

grössten Anteil ausmachen. In den letzten
Jahren ist zu beobachten, dass die Kosten

für die Maschinenabschreibungen leicht

sinken oder zumindest stabil bleiben und

die Kosten für Maschinenmiete und Arbeiten

durch Dritte steigen (Abbildung 4). Das

bestätigt deutlich den Trend zur vermehrten

überbetrieblichen Maschinennutzung. Eine

Schätzung auf Basis der Kosten für
Maschinenmiete und Arbeiten durch Dritte und

der Anzahl Landwirtschaftsbetriebe in der

Schweiz ergibt ein Marktvolumen für den

überbetrieblichen Maschineneinsatz im

Jahre 2004 von knapp 400 Mio. Franken.

Maschinenringe spielen mit nur rund 10

Mio. Franken Gesamtumsatz (Müller 2006)
eine eher untergeordnete Rolle. Der
bedeutendere Anteil dürfte auf Lohnunternehmer
bzw. Lohnarbeiten entfallen.

Anteile in Prozent %

Total
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Abb. 2: Anteil der Betriebe mit Maschinen von Dritten je Betriebsgrössenklasse (2003).

Quelle: BFS 2004

Formen der
Maschinennutzung

Bei geringem Auslastungsgrad der
Maschine auf dem eigenen Betrieb müsste

die relative Vorzüglichkeit der überbetrieblichen

Maschinennutzung bzw. die einer

vollständigen Auslagerung der Arbeitserledigung

an einen Dienstleister steigen.
Diese Erkenntnis veranlasst viele Praktiker,

über die eine oder andere Alternative
nachzudenken. Für welche Form der
Einzelne sich schliesslich entscheidet, hängt
jedoch sehr stark von seinen individuellen

Wünschen, Zielen und Möglichkeiten ab.

Abbildung 5 gibt einen Überblick über

die derzeit in der Schweiz am häufigsten
vorkommenden Formen der Maschinennutzung.

Im Folgenden werden diese kurz

vorgestellt. Tabelle 1 enthält eine
Zusammenstellung zu wesentlichen Unterschieden

im rechtlichen Bereich.

Abb. 3: Höhe der Produktionskosten von Betrieben der Talregion, 2004.

Quelle: ART 2005
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Abb. 4: Entwicklung der Kostenpositionen Maschineneinsatz von Dritten und -abschrei-

bungen sowie des Marktvolumens der überbetrieblichen Maschinennutzung.
Quelle: ART 2005
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Eigentum

Besitzt ein Betriebsleiter eine Maschine im

Alleineigentum, so hat er einerseits zwar
«das umfassende Recht an der Sache» (Art.
641 ZGB) mit allen daraus erwachsenden
Vorteilen. Er trägt aber andererseits auch

das Investitionsrisiko und die fixen
Maschinenkosten in vollem Umfang.

Maschinenmiete

Die klassische Maschinenmiete ist vor
allem für die Nutzung bei geringem
Einsatzumfang und bei Pannen interessant, also

wenn eine Eigenbeschaffung nicht in Frage

kommt. Durch einen Mietvertrag überlässt

der Eigentümer dem Mieter die Maschine

zum Gebrauch (Art. 253 OR). Dieser zahlt
dafür eine Entschädigung.

Nachbarschaftshilfe

Eine einfache und weit verbreitete
Kooperationsform ist die Nachbarschaftshilfe.
Sie erlaubt es, landwirtschaftliche Arbeiten

gemeinsam auszuführen, ohne die gesetzlichen

Verpflichtungen einer Gesellschaft

beachten zu müssen oder dabei seine

Autonomie zu verlieren.

Lohnunternehmer /
Lohnarbeiten

Lohnunternehmer erledigen zu einem
vereinbarten Tarif landwirtschaftliche Arbeiten
auf Fremdbetrieben. In der Schweiz ist die

Spannbreite zwischen dem Vollprofi und

dem Landwirt, der nur gelegentlich Lohnarbeiten

für andere Betriebe ausführt, gross.
Im Jahr 2003 wurde in der Schweiz der

Dachverband «Lohnunternehmer Schweiz»

gegründet. Der Verband zählt zirka 260

Mitglieder. Das sind etwa 30-40% der

grösseren Lohnunternehmer der Schweiz

(SVLT 2006). Es gibt somit schätzungsweise
700-900 Aktive in diesem Bereich. In

Deutschland arbeiten bereits mehr als 3000
Lohnunternehmer (BLU 2005), in Frankreich

sind es rund 21 000 (EDT 2006).

Lokale
Maschinenvermittlung

Vergleichbar mit der Idee des Maschinenrings

sind in der Schweiz die so genannten
«Maschinenlisten». Die Mitglieder einer

Beratungsgruppe erhalten hier eine Liste mit
allen Maschinen einer Region, die gemietet

werden können. Die Kontaktaufnahme
und Verrechnung der Arbeiten erfolgt im

Individuelle Kooperationsbereitschaft

—

Abb. 5: Formen der Maschinennutzung.

Tab. 1: Überblick über die gesetzlichen Bestimmungen der Formen der
Maschinennutzung.

Maschinengemeinschaft Maschinengenossenschaft

Maschinenring (MR)

Rechtsform Einfache Gesellschaft Kapitalgesellschaft Verein

Mitglieder min. 2 min. 7 Mehrere (bei MR i.d.R.
> 10)

Kapitaleinlage Frei wählbar, keine
gesetzliche Vorschrift

Variabel, kein gesetzliches

Minimum
Jährlich festgelegter
Mitgliedsbeitrag
i.d.R. Eintrittsgebühr

Handelsregistereintrag Freiwillig (ausser bei
Bruttoumsatz höher als
Fr. 100 000)

Obligatorisch Fakultativ (obligatorisch
nur bei wirtschaftlicher
Tätigkeit)

Sitz - Gemäss Handels¬

registereintrag
-

Rechte der Mitglieder Für alle Rechtshand¬
lungen braucht es
die Zustimmung aller
Gesellschafter
(Einstimmigkeitsprinzip).

Stimmrecht, Beschlussfassung

durch die
Generalversammlung,
Dividende,
Liquidationsanteil

Stimmrecht, Beschlussfassung

durch die
Generalversammlung

Pflichten der Mitglieder Jeder Gesellschafter
beteiligt sich mit
gleichem Anteil, ausser
es wird etwas anderes
vereinbart.

Einzahlen des
Genossenschaftsanteils,

Treuepflicht

Einzahlen des Mitgliedsbeitrages

und ggf. der
Eintrittsgebühr

Organe - Generalversammlung,
Verwaltung, Revisoren

Generalversammlung,
Vorstand, Geschäftsführung,

Revisoren

Haftung Persönlich, unbe¬
schränkt und solidarisch

Es haftet das
Genossenschaftsvermögen.

Die Haftung kann in
den Statuten ausgedehnt

werden.

Es haftet das
Vereinsvermögen. Mitglieder
haften i.d.R. nicht für
die Vereinsschulden.
(Ausnahme bei nicht
festgesetztem
Mitgliedsbeitrag)

Auflösung Bei Tod eines Gesell¬
schafters.
Bei einstimmigem Be-
schluss der Gesellschafter,

falls nichts anderes
vereinbart ist.

Bei Konkurs Durch Vereinsbeschluss.
Bei Zahlungsunfähigkeit
Durch Urteil des
Richters bei einer Klage
wegen widerrechtlichem

Zweck.

Gewinn / Verlust Nach Köpfen, ausser
es wird etwas anderes
vereinbart.

Rückzahlung oder Zins
auf dem
Genossenschaftsanteil.

Erhöht oder vermindert
das Grundkapital.

Besteuerung Jeder Gesellschafter
einzeln.

Doppelte Besteuerung
(Genossenschafter und
Genossenschaft).

Besteuerung des

Vereins, sofern Steuerpflicht.

Nachfolge Auflösung der Gesell¬

schaft, falls nichts anderes

vereinbart ist.

Status des Genossenschafters

erlischt, falls
nichts anderes vereinbart

ist.
Freier Ein- und Austritt.

Der Status des
Vereinsmitglieds ist nicht
übertragbar.
Freier Ein- und Austritt.

Quelle: vgl. Flückiger 2004, ergänzt.
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Abb. 6: Zugmaschinen gehören noch sehr häufig zum eigenen Maschinenpark.

Gegensatz zum Maschinenring nicht zentral

über eine Geschäftsstelle, sondern

direkt zwischen Nutzer und Anbieter der
Maschine.

Maschinenring

Im Fall des Maschinenrings (MR) geht es

um das Zusammenführen von Angebot
und Nachfrage von landwirtschaftlichen
Arbeiten sowie die gegenseitige
Zurverfügungstellung von Maschinen und

Dienstleistungen gegen eine Entschädigung. Der

Maschinenring ist im rechtlichen Sinne

keine Gesellschaft, sondern ein Verein (Art.
60a ff. ZGB). Im Gegensatz zu

Maschinengemeinschaften und -genossenschaften
befinden sich die Maschinen im Alleineigentum

der Mitglieder des Maschinenrings.

Maschineneigentümer sind in der

Regel Landwirte oder Lohnunternehmer,
Die Interessen der Maschinenringe werden
in der Schweiz durch zwei Organisationen
vertreten: Zum einen über den Schweizerischen

Verband für Landtechnik (SVLT)

und seit 2002 zusätzlich über den
Dachverband der Schweizer Maschinen- und

Betriebshelferdienste (MR Schweiz).

Lokale
Zusammenarbeitsgruppen

In der Ost- und Zentralschweiz sind

verschiedene Beispiele für überbetriebliche

Maschinennutzungen bekannt, bei denen

der Zusammenschluss der Landwirte ohne

rechtliche Grundlage und ausschliesslich

auf privater Initiative erfolgt. Beispielsweise

gibt es einige Rübentransportringe,
in denen die Betriebsleiter auf privater
Basis gemeinsam den jährlichen
Rübentransport organisieren. Jeder Betriebsleiter

stellt seine Transporteinheit und seine Ar¬

beitskraft für den Abtransport der Rüben

zur Verfügung. Der Transport zur Rübenfabrik

geht so wesentlich schneller, und die

von einem Lohnunternehmer betriebene
Verlademaus kann effizienter genutzt werden.

Rein rechtlich betrachtet unterscheidet

sich diese Form nicht von der einfachen

Nachbarschaftshilfe. Die Gruppe der

zusammenarbeitenden Landwirte ist jedoch
beträchtlich grösser.

Maschinengemeinschaft

In der Schweiz ist die Maschinengemeinschaft

die wohl häufigste Form der
gemeinsamen Maschinennutzung. Für deren

Gründung sind zwei oder mehr Personen

erforderlich, die eine Maschine gemeinsam
anschaffen und nutzen wollen. Die

Maschine befindet sich im Gesamteigentum
(Art. 652-654a ZGB), das heisst die Partner

können ihren Anteil an Dritte weder
verkaufen noch verpfänden.
Häufig wird im Zusammenhang mit
Maschinengemeinschaften von Miteigentum
gesprochen, was juristisch gesehen nicht

korrekt ist. Beim Miteigentum hat, im Ge¬

gensatz zum Gesamteigentum, jeder
Miteigentümer das Recht, seinen Anteil zu

verkaufen oder zu verpfänden, unabhängig
davon, ob sein Partner damit einverstanden

ist (Art. 646-651 ZGB, LBL 2005). Diese

Unterform des gemeinsamen Eigentums ist

im Bereich der Maschinenhaltung selten.

Die Maschinengemeinschaft ist besonders

attraktiv, da sie nur wenige gesetzliche und

organisatorische Verpflichtungen mit sich

bringt. Juristisch handelt es sich hier in der

Regel um eine Einfache Gesellschaft (Art.
530-551 OR). Ein schriftlicher Vertrag ist

gesetzlich nicht vorgeschrieben, wird aber

unbedingt empfohlen, um Streitigkeiten zu

vermeiden.
Im Standardvertrag für «Maschinengemeinschaften»

(AGRIDEA2006) wird unter
anderem festgehalten, mit welchen Beträgen

die einzelnen Teilhaber die Maschine

mitfinanziert haben.
Es hat sich gezeigt, dass die einfache

GeTerminologie in der Westschweiz

Im französischsprachigen Teil der

Schweiz verwendet man nicht immer
einheitliche Bezeichnungen für die
verschiedenen Kooperationsformen des

überbetrieblichen Maschineneinsatzes

(Tab. 2). Häufig entspricht die gleiche

Bezeichnung nicht der gleichen Rechtsform.

Ähnlich wie in Frankreich bedeutet

in gewissen Regionen die Abkürzung
CUMA «Coopérative d'utilisation de

machines agricoles» (Kooperation zur

Nutzung von landwirtschaftlichen
Maschinen). Diese entspricht rechtlich einer

Genossenschaft. In anderen Regionen
ist die CUMA jedoch eine «Communauté

d'utilisation de machines agricoles»

(Gemeinschaft zur Nutzung von
landwirtschaftlichen Maschinen) und gilt als

Einfache Gesellschaft.

Tab. 2: Terminologie und Rechtsform von Kooperationsformen in der
Westschweiz.

Bezeichnung Bedeutung Maschinengemein¬
schaft (Einfache

Gesellschaft)
Maschinengenossenschaft

CAUMA Coopérative d'achat et d'utilisation de
machines agricoles

X

COMA Communauté de machines agricoles X

COUMA Communauté d'utilisation de machines
agricoles

X

CUMA Coopérative d'utilisation de machines
agricoles

X

CUMA Communauté d'utilisation de machines
agricoles

X

SAU MA Société d'achat et d'utilisation de
machines agricoles

X X

Quelle: nach Flückiger 2004.

SO j



ART-Bericht EBE

nen werden dem Teilhaber pro Stunde

oder pro Hektare in Rechnung gestellt. Je

nach Grösse und Anzahl Teilhaber können
Probleme bei der Planung des Maschineneinsatzes

entstehen. Der grosse Zeitdruck
kann zu Spannungen zwischen den
Teilhabern führen, insbesondere beim
Mähdrusch und bei der Futterernte. Um diese

Probleme zu verhindern, wird normalerweise

versucht, unnötige Transporte zu

verhindern und die Maschinen nach

Reifestadium der Kulturen in geografischer
Rotation einzusetzen. Zudem wird eine

maximale Nutzungsdauer festgelegt, um

allfälligen Missbrauch zu verhindern. Für

jede Maschine wird ein Verantwortlicher
bestimmt, der für die Einsatzplanung und

die Wartung der Maschinen zuständig ist.

Welche Form
der Maschinennutzung
ist die richtige?

Spätestens dann, wenn der Landwirt plant,
eine neue Maschine zu kaufen, sollte er

über Alternativen zur Eigenmechanisierung
nachdenken. Möglicherweise lassen sich

nicht nur Kosten, sondern auch Arbeitszeit

sparen. Je nach dem lässt sich zudem die

Arbeitsbelastung verringern. Nachfolgend
werden anhand einiger Beispiele verschiedene

Alternativen diskutiert.
In einem ersten Schritt ist eine genaue
Kostenberechnung der möglichen Alternativen

sinnvoll. Ein wertvolles Hilfsmittel für
solche Kalkulationen ist das PC-Programm
TARIFAT (Ammann 2006). Dazu ist der

Einsatzumfang je Arbeitseinheit zu erfassen.

CUMAs gelten als Genossenschaft gemäss
französischer Agrargesetzgebung («code

rural»). Zur Gründung sind mindestens vier

Mitglieder erforderlich.
Wie alle Genossenschaften ist die CUMA
keine gewinnorientierte Gesellschaft. Sie

Abb. 8: Die Rübenernte mit dem Vollernter wird fast ausschliesslich durch den Lohnunternehmer

erledigt.

Abb. 7: Im Berggebiet ist die Nachbarschaftshilfe bei der Dürrfutterernte nicht selten.

sellschaft für den gemeinsamen
Maschineneinsatz und die Arbeitsplanung gute
Bedingungen schafft. Sie birgt aber auch

ein gewisses Risiko, da die Gesellschafter
bei Schulden persönlich, solidarisch und

unbeschränkt haften.

Maschinengenossenschaft

Die Maschinengenossenschaft bezweckt
den gemeinsamen Kauf oder die

Nutzung von landwirtschaftlichen Maschinen

(vgl. auch Art. 828 ff. OR). Für die Gründung

einer Genossenschaft sind mindestens

sieben Mitglieder, Statuten sowie
der Handelsregistereintrag erforderlich.

Maschinengenossenschaften sind in der

West- und Ostschweiz verbreitet. Sie sind

oft dort anzutreffen, wo teure Maschinen
in einem grösseren Einsatzgebiet von vielen

Landwirten genutzt und damit optimal
ausgelastet werden sollen.

Insgesamt sind in der Schweiz 55

Maschinengenossenschaften im Handelsregister

eingetragen (Stand Frühjahr 2006), 40
in der Deutschschweiz - davon über die

Hälfte in den Kantonen Luzern und Bern

- und 15 in der Westschweiz, allein neun
im Kanton Waadt.
Im Gegensatz zu Deutschland und Österreich,

wo Maschinengenossenschaften im

Vergleich zu Maschinenringen eine weniger

grosse Rolle spielen, sind die Landwirte
in Frankreich vorrangig in den «Coopératives

d'Utilisation de Machines
Agricoles» (CUMA) organisiert.

finanziert sich aus den Erträgen des

Genossenschaftskapitals (Eigenfinanzierung),
das sich aus den Genossenschaftsanteilen

der Mitglieder zusammensetzt. Die

Genossenschaftsanteile richten sich nach

den in Anspruch genommenen Arbeiten.
Jede CUMA definiert in den Statuten ihre

eigenen Grundsätze für die Definition der

Genossenschaftsanteile, die Rechte und

Pflichten der Mitglieder und die Regeln für
die Generalversammlung und den

Verwaltungsrat.

Ausserdem gibt es gewöhnlich ein internes

Reglement, das die Bestimmungen für den

Gebrauch der Maschinen, die Einsatzplanung

und die Modalitäten für die Verrechnung

der Leistungen usw. enthält. Jede

Maschine ist einer bestimmten Gruppe

von Teilhabern zugeteilt, das heisst, jedes

Mitglied schreibt sich für die Nutzung einer
bestimmten Maschine ein und nicht fürden
gesamten Maschinenpark der CUMA.
Die Kosten für die Nutzung der Maschi-

April B007 Schweizer Landtechnik



Entscheidungswirksame Kosten und Arbeitsbedarf
Verfahren Kreiselmäher zu Mähaufbereiter mit Kreiselheuer
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Abb. 9: Entscheidungswirksame Kosten und Arbeitszeitbedarf beim Vergleich von zwei

Mähaggregaten.

Mit dem Arbeitsvoranschlag (Schick 2006)
lassen sich zudem mögliche Arbeitsspitzen
erkennen.

Die Entscheidung füroder gegen einen
überbetrieblichen Maschineneinsatz trifft der

Landwirt jedoch nicht nur aufgrund der

Kostenersparnis. Betriebliche Besonderheiten

und individuelle Gründe muss er ebenso in

die Entscheidungsfindung mit einbeziehen.

Unabhängigkeit mit
der eigenen Maschine

in folgendem Fall plant der Landwirt,
seinen Kreiselmäher durch eine neue
Maschine zu ersetzen.

Wenn die Arbeit weiterhin selbst durch

den Landwirt erledigt wird, verbessert sich

seine arbeitswirtschaftliche Situation kaum.

Als Alternative käme zum Beispiel der Kauf

eines leistungsfähigeren Mähaufbereiters
in Frage. Dadurch würde ein Arbeitsgang
Zetten überflüssig und die Trocknungszeiten

verringern sich. Die Maschinenkosten

des Mähaufbereiters betragen bei

einer Auslastung von 40 Schnitthektaren
Fr. 2970.- je Jahr (Abb. 9). 24 Akh könnten

gespart werden. Im Vergleich wäre ein

neuer Kreiselmäher mit Fr. 2140 - je Jahr

deutlich billiger. Beim Mähaufbereiter

kommen, ausgehend von einem Zettdurchgang,

noch Fr. 400.-, beim Kreiselmäher,

ausgehend von zwei Zettdurchgängen,
noch Fr. 800- dazu. Der Kauf eines

Mähaufbereiters würde sich somit erst ab

einer Vergütung der frei werdenden
Arbeitszeit von Fr. 17.50 lohnen.
Die Variante Eigentum besitzt folgende

Vorteile:

- Bei freier Verfügbarkeit der Maschine

und der eigenen Arbeitszeit ist die

termingerechte Erledigung der Arbeit in

gewünschter Qualität eher möglich.

- Es besteht kein oder nur eigenes Risiko

für unsachgemässe Handhabung und

damit Betriebsausfall.

- Die individuellen Ansprüche an Pflege

und Wartung der Maschine können
erfüllt werden.

- Beim Kauf der neuen Maschine stehen

ausschliesslich die eigenen Bedürfnisse

im Vordergrund (Maschinenleistung passt

zum bestehenden Maschinenpark,
individuelle Wünsche zur technischen Ausstattung

usw.)

- Eine vertragliche Bindung muss nicht

eingegangen werden.

- EsistkeineAbstimmungfürdenEinsatzmit
dem Partner oder Dienstleister notwendig.

Dadurch braucht es wenigerZeitfür die

Koordination sowie für Aufzeichnungen,
Kontrollen und Rechnungsstellungen.

Fazit: Der Kapitalbedarf für die Anschaffung

der Maschine ist hoch und das eingesetzte

Kapital ist langfristig gebunden. Je

höher die Auslastung auf dem eigenen
Betrieb, desto kostengünstiger ist der Einsatz

je Arbeitseinheit.

Kostendegression bei
höherer Auslastung
Bekanntlich sinken mit zunehmender
Auslastung die durchschnittlichen Maschinenkosten

je Arbeitseinheit. Deshalb besteht
eine Möglichkeit der Kostenminderung bei

Eigenmechanisierung darin, die Maschine

über den Einsatz auf betriebsfremden
Flächen besser auszulasten. Das ist zum

Beispiel über Nachbarschaftshilfe, lokale

Maschinenlisten und Zusammenarbeitsgruppen

oder über die Vermietung im

Maschinenring möglich.
Wie Abbildung 10 zeigt, sind je nach

Auslastung beträchtliche Einsparungen
bei den Kosten je Arbeitseinheit möglich.
Ausserdem kann die Maschine bei besserer

Auslastung schneller ersetzt und damit
der technische Fortschritt eher ausgenutzt
werden.
Der Arbeitsaufwand verringert sich jedoch
nicht. Im Gegenteil, führt der Landwirt
Arbeiten auf einem Fremdbetrieb aus, muss

er sogar mit einer zusätzlichen Arbeitsbe-

Abb. 10: Kostenvergleich verschiedener Formen der Maschinennutzung.

--Eigentum --Maschinengemeinschaft (2 Partner)

• Miete über Maschinenring Lohnunternehmer

- Beispiel: Mähaufbereiter, 2,1 bis 2,8 m
140 t - Neuwert: Fr. 17000

- Maschine irrt Eigentum ohne Bewertung der Gebäude- und Arbeitskosten

30 40 50 60

Schnitthektaren je Jahr
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Abb. 11: Jeder zweite Landwirt in Frankreich ist Mitglied einer CUMA.

lastung rechnen. Möglicherweise muss die

Erledigung von Arbeiten auf dem eigenen
Betrieb zurückgestellt werden. Zudem

muss er dafür sorgen, dass seine Maschine

stets in einem einwandfreien technischen

Zustand ist, um eine gleich bleibend hohe

Arbeitsqualität sicherzustellen.

Fazit: Diese Form des Einsatzes eignet sich

vor allem für Maschinen, die teuer in der

Anschaffung sind, deren Einsatz jedoch
zur Arbeitserleichterung, zur Verbesserung
der Arbeitsqualität oder zum Brechen von

Arbeitsspitzen notwendig wäre. Durch die

verbesserte Auslastung beim Ausführen

von Lohnarbeiten kann der Landwirt sein

Einkommen verbessern. Er muss jedoch
unbedingt sicherstellen, dass ein gewinnbringender

Einsatzumfang erzielt werden kann.

Gemeinsam Kosten sparen

Vielleicht gibt es in der Nachbarschaft

Berufskollegen, die ebenfalls über die Erneuerung

ihrer Mechanisierung nachdenken. Die

Gründung einer Maschinengemeinschaft
würde sich hier anbieten. Um herauszufinden,

ob die potenziellen Partner zu einer

Kooperation bereit sind und zu einem passen,

lohnt es sich, das Gespräch zu suchen.

Bei einem gemeinsamen Maschinenkauf

verringert sich der Anteil der fixen Kosten

im Vergleich zum Eigentum schon allein

dadurch, dass die Höhe der Investition (in

Form des Anschaffungspreises) für den

einzelnen Partner gesenkt werden kann.

Die Kosten je ha sind somit in jedem Fall

geringer als bei der Eigenmechanisierung
(Abb. 10). Vorteilhaft ist ausserdem, dass

Investitionskredite via Agrarkreditkasse für
Maschinengemeinschaften bereits ab drei

Gesellschaftern zugänglich sind. Wie viele

Partner sich in einer Maschinengemeinschaft

zusammenschliessen sollten, hängt

von der Art der Maschine, der Maschinenleistung,

dem Einsatzbereich für die
Maschine und der Arbeitsorganisation ab. Im

Falle des Mähaufbereiters sind zwei Partner

sinnvoll. Positive Synergieeffekte durch

Arbeitsteilung und verbesserte Arbeitsqualität

sind zusätzlich nutzbar.
Ein Beispiel in Abbildung 12 zeigt, dass

auch mehr als zwei Partner optimal sein

können. Der jährliche Einsatzumfang des

Fräsmischwagens beträgt in jeder Beispielvariante

165 Mischungen (Fuder) je Jahr

und Partner. Der Einfachheit halber bleibt
daher eine gegenseitige Verrechnung nach

Ausnutzung der Maschine je Partner

unberücksichtigt. Die Höhe der variablen

Kosten (unter anderem Reparaturen und

Treibstoff) verändert sich bei gleichem
Einsatzumfang nicht. Insgesamt können

die Kosten je Fuder für den Einzelnen im

Beispiel bei einer Maschinennutzung mit
zwei Partnern um knapp 35 % und bei vier

Partnern um zirka 60% gesenkt werden.
Bei einer mittleren Abschreibungsdauer
wird die Maschine zwölf Jahre genutzt und

leistet maximal 8000 Arbeitseinheiten.
Danach gilt sie als technisch veraltet und

verschlissen. Im Beispiel beträgt die

Ausnutzung der technischen Nutzungsdauer
bei der Variante mit Eigenmechanisierung

jedoch nur 25 %, bei zwei Partnern bereits

50 % und bei vier Partnern 99 %.

Fazit: Maschinengemeinschaften ermöglichen

es, den Einsatz von teurem Fremdkapital

zu reduzieren, da sich der Kapitaleinsatz
der Investition für jeden Partner verringert.
Zudem bringt die bessere Auslastung einen

Kostenvorteil. Es ist jedoch wichtig, dass

die Partner sich gut absprechen und
aufeinander verlassen können. Kommt es bei

einem engen Zeitfenster zu Ernteverlusten

für einen Partner, sind Konflikte
vorprogrammiert. Wichtig ist es, klare Regelungen

vertraglich festzuhalten.

Rationeller Arbeitsablauf
mit dem Maschinenring
Die Zusammenarbeit mit einem Maschinenring

kann mehrere Vorteile haben.

Der Landwirt hat Zugriff auf moderne

Maschinen, ohne den eigenen
Maschinenpark erneuern oder vergrössern zu

müssen. Bei Verzicht auf Eigenmechanisierung

entfällt zudem Gebäudebedarf für
die Unterbringung der eigenen Maschine.

Unter Umständen bietet sich eine
alternative Nutzung des frei werdenden
Gebäudes für andere Erwerbsmöglichkeiten
an. Finanziell ist der Landwirt wesentlich

3 Fixe Kosten je Jahr Varbiable Kosten je Jahr -Kosten je Fuder (rechte Skala)

Eigentümer 3 Partner 4 Partner
9000

8000

7000

6000

* 5000

.«»

c 4000

3000

2000

1000

Besitzteile der Maschine:

Auslastung in Fuder je Jahr:

Ausnutzung techn. Nutzungsdauer

(8000 Fuder, 12 Jahre):

100%

165

Fräsmischwagen, 10 m3

Neuwert: 60 000 Fr.-

Auslastung: 165 Fuder je Jahr und Partner

Abb. 12: Vergleich der Maschinenkosten je Jahr und je Arbeitseinheit am Beispiel eines

Futterfräsmischwagens bei unterschiedlichen Besitzanteilen und gleich grossen
Partnerbetrieben.
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Weitere Alternativen beim Kauf einer Maschine:

Kauf einer Occasionsmaschine
Vorteile:

- Der Kapitalbedarf für die Anschaffung ist geringer und die Kapitalbindung kürzer.

Nachteile:

- Verzicht auf den neuesten technischen Fortschritt.

- Schätzung der Restnutzungsdauer und der anfallenden Reparaturen ist unsicher.

- Risiko unerwünschter Ausfallzeiten ist schwer kalkulierbar.

Fazit: Die Entscheidung, ob und bei welchen Arbeitsaufgaben der Kauf einer
Occasionsmaschine günstiger ist, hängt von der jeweiligen betrieblichen Situation und vom

Occasionsmaschinenpreis sowie der -qualität ab. Der Vorteil von Gebrauchtmaschinen

gegenüber Neumaschinen sinkt mit zunehmender jährlicher Auslastung.

Leasing (Mietkauf)
Vorteil:

- Erwerb des Nutzungsrechts an der Maschine, ohne dass eine grosse Vorfinanzierung
notwendig wird (in der Regel mit Kaufoption).

- Kann bei angespannter Liquiditätslage des Betriebs interessant sein.

Nachteile:

- Die Maschine gehört nicht zum Eigentum des Halters.

- Regelmässig gleich bleibende Ratenzahlungen fallen an. In der Regel ist eine Kaution
und Anzahlung zu leisten.

- Leasing ist eine Form der Fremdfinanzierung. Die Leasingraten enthalten die Zinsen

und Tilgungsraten.

- Mitunter ist der Leasingnehmer verpflichtet, die Maschine nach bestimmten Vorschriften

zu warten und eine Vollkaskoversicherung abzuschliessen.

Fazit: Finanzierung und Kostenanfall sind sehr unterschiedlich und abhängig vom Inhalt
des Leasingvertrags. Ein Vergleich der Angebote sollte In jedem Fall erfolgen. In der

Regel ist diese Maschinenbeschaffung nur bei hohen Auslastungsgraden und unter
speziellen Bedingungen, beispielsweise für Spezial- und Grossmaschinen, oder bei

kurzzeitiger Nutzung, bei der sich ein Kauf nicht lohnt, sowie bei sehr schnellem
technischem Fortschritt sinnvoll.

flexibler. Nur die benötigte Kapazität wird
kostenwirksam. Wichtig ist eine frühzeitige
Kontaktaufnahme mit der Geschäftsstelle,
die die Einsatzplanung organisiert. So kann

sichergestellt werden, dass bei engem
Zeitfenster für die zu erledigenden Arbeiten
die entsprechende Maschine auch

verfügbar ist. Die zentrale Organisation über
die Geschäftsstelle von Maschinenringen

bringt hierbei nicht nur Zeitersparnis
sondern auch Vorteile bei der Informationsbeschaffung,

Kontaktaufnahme, Vermittlung
und Abrechnung.
Im Beispiel wird davon ausgegangen, dass

nur der Mähaufbereiter über den

Maschinenring gemietet ist. Die Bedienung
der Maschine erfolgt durch den Landwirt
selbst. Unterstellt wird eine Auslastung der
MR-Maschine von 70 Schnitthektaren je
Jahr. Die direkt zuteilbaren Kosten belaufen

sich somit auf 64 Franken je ha. Der

Mindesteinsatzumfang der eigenen
Maschine liegt dann bei 50 Schnitthektaren

(Abb. 10, Punkt a), die Maschinengemeinschaft

(zwei Partner) erreicht schon bei 28

Schnitthektaren Kostengleichheit (Abb. 10,

Punkt b).

Fazit: Die Ausnutzung der MR-Maschine

sollte optimal gestaltet sein (möglichst
kurze Wegzeiten). Ausserdem besteht die

Möglichkeit der Organisation von vollständigen

Arbeitsketten. Dadurch kann die

Arbeitserledigung rationeller erfolgen. Bei

guter Organisation ist auch das Einsparen

von Transportwegen und -kosten möglich.

Voraussetzung ist die frühzeitige
Kontaktaufnahme zur Geschäftsstelle.

Arbeitszeit freisetzen durch
Outsourcing
Die Vergabe von Arbeiten «an Dritte»

setzt eigene Arbeitszeit frei. Sofern diese

nutzbringend in anderen Bereichen, zum

Beispiel für den Ausbau oder die

Intensivierung eines anderen Betriebszweigs oder
im Nebenerwerb, eingesetzt werden kann,
ist diese Variante bei einer Einsatzfläche

von weniger als 25 Schnitthektaren günstiger

als die Eigenmechanisierung (Abb. 10,

Punkt c). Gelingt die anderweitige Nutzung
der frei werdenden Arbeitszeit nicht oder
können keine Arbeitsspitzen gebrochen
werden, lohnt sich die Vergabe der Arbeiten

an einen Lohnunternehmer nur unter
bestimmten Voraussetzungen: Zum Beispiel

kann es für Auslaufbetriebe sinnvoll sein,

auf eine eigene Investition zu verzichten,

um den Rückzug aus der Landwirtschaft

kostengünstiger zu gestalten. Möglich ist

kurzfristig auch eine «probeweise» Ein¬

führung der neuen Technologie. Bevor der

Landwirt sich auf eine mögliche Technik

festlegt, trägt der Lohnunternehmer das

Investitionsrisiko.

In der Regel erfolgt die Bedienung der

Maschine des Lohnunternehmers durch

geübtes und spezialisiertes Personal. Die

Qualität der Arbeit ist weitgehend gewährleistet.

Fazit: Die Kosten des Lohnunternehmereinsatzes

steigen proportional zum
Umfang der Dienstleistung, bleiben aber je
Arbeitseinheit konstant. Voraussetzung für
die Nutzung dieser Alternative ist, dass das

Angebot des Lohnunternehmers tiefer als

die Kosten bei Eigenmechanisierung ist.

Auch hier lohnt es sich Alternativangebote
zu prüfen, denn einerseits hängen die
Tarife des Lohnunternehmers ebenso von der

Auslastung seiner Maschinen ab, andererseits

ist die lokale Konkurrenzsituation
entscheidend.

Schlussfolgerungen

Der entscheidende Vorteil der
überbetrieblichen Maschinennutzung gegenüber
der Eigenmechanisierung liegt darin, dass

eine bessere Auslastung möglich ist. Das ist

notwendig, um die moderne Technik

kostengünstig nutzen zu können.
Ausserdem kann durch die Arbeitsteilung
zwischen den Partnern eine höhere
Professionalität erzielt werden. Voraussetzung
für die Zusammenarbeit mit Berufskollegen

ist jedoch immer ein gewisses Mass an

Kooperationsbereitschaft. Bevor eine
Maschine ersetzt oder neu angeschafft wird,
sollte jeder Betriebsleiter das Für und Wider
der verschiedenen Möglichkeiten einer
überbetrieblichen Maschinennutzung
abwägen. Der Entscheidungsrahmen umfasst

hierbei die betrieblichen Gegebenheiten
zur Kostenminimierung, das persönliche
Interesse an einer Zusammenarbeit und die

betriebsindividuellen Möglichkeiten.
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4538 Oberbipp

Tel. 032 636 66 66
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Überschreite! Nur wer dort

weiter geht, wo andere stehen bleiben, macht Unmögliches möglich. Wie hoch Ihre Ziele auch sind:

das Oel dazu kommt von MOTOREX. 062 919 75 75, www.motorex.com
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